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1. Anlass und Ziele 
 
Der Ortsteil Altastenberg gehört neben der Kernstadt zu einem der 14 Ortsteile der Stadt 
Winterberg. Mitten im Ortsteil Altastenberg liegt das „Haus des Gastes“ zu der auch eine 
Hausmeisterwohnung gehörte. Mit der 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 7 „Am Platz“ in 
Altastenberg wurde der zwischenzeitlichen Übernahme dieses Gebäudeteiles durch einen 
Privaten Rechnung getragen. Die ursprüngliche Festsetzung als „Fläche für Gemeinbedarf“ 
wurde für diesen Teilbereich umgewandelt in „WA² Allgemeines Wohngebiet“ mit der Aus-
weisung von überbaubaren und nicht überbaubaren Teilflächen. Der private Eigentümer hat 
zwischenzeitlich die benachbarte Parzelle 537 erworben. Gemeinsam mit der in seinem Ei-
gentum befindlichen Parzelle 564 möchte er auf dieser innerörtlichen Baulücke (Flurstücke 
564 teilw. + 537) ein Wohngebäude errichten. Da diese für eine Bebauung vorgesehene (n) 
Fläche/-n bislang als „nicht überbaubare“ Grundstücksflächen festgesetzt sind, sollen durch 
die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 hierfür die Voraussetzungen ge-
schaffen werden. 
 
 

2. Verfahren 

 
Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ in Altastenberg er-
folgt gemäß § 13 BauGB im „Vereinfachten Verfahren“, da die Grundzüge der Planung des 
Bebauungsplanes Nr. 7 nicht berührt werden. 
Der Rat der Stadt Winterberg hat durch Beschluss vom 13.09.2012 die Aufstellung der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 beschlossen.  

 
 
3. Lage des Plangebietes 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist im Änderungsplan gekenn-
zeichnet bzw. festgesetzt (§ 9 Abs. 7 BauGB). Von der 6. B-Planänderung sind aus der Ge-
markung Altastenberg, Flur 4 die Flurstücke 537 und 564 (teilweise) betroffen. 
 
 

4. Gegenwärtiges Planungsrecht 
 
 
4.1 Flächennutzungsplan 
 
Im seit 14. September 2009 wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Winterberg ist das 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ in Altastenberg als Wohnbaufläche defi-
niert.  
 
 

5. Planinhalt und Festsetzungen im Änderungsbereich 
 
 
5.1 Planungskonzept 
 
Bei der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ in Altastenberg handelt es sich 
um die Änderung einer nicht überbaubaren Grundstücksfläche in eine überbaubare Grund-
stücksfläche innerhalb eines „Allgemeinen Wohngebietes“. Das Änderungsplangebiet hat 
eine Größe von 846 m². Die Grundzüge der bisher im Bebauungsplangebiet geltenden Fest-
setzungen für dieses „Allgemeine Wohngebiet“ bleiben dabei erhalten und werden nicht ge-
ändert. 
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5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Plangebiet soll entsprechend dem übrigen Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 7 das 
Planungsziel „Allgemeines Wohngebiet“ verfolgen. Die Art der baulichen Nutzung wird des-
halb als „Allgemeines Wohngebiet (WA²)“ gemäß § 4 BauNVO `90 festgesetzt. 
 
Auf der Grundlage der Regelungen nach § 1 Abs. 4 – 6 und Abs. 9 BauNVO `90 werden die 
Gliederungsmöglichkeiten für den gesamten Plangebietsbereich angewandt. Das Plangebiet 
dient vorwiegend dem Wohnen (§ 4 Abs. 1 BauNVO). Die im § 4 Abs. 2 Ziff. 1-3 BauNVO 
angegebenen Zulässigkeiten werden übernommen (Wohngebäude; die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-
werksbetriebe; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke). Ebenso wird ausnahmsweise die Zulässigkeit aus § 4 Abs. 3 Ziff. 1 übernommen 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes). Die Zulässigkeiten nach § 4 Abs. 3 Ziff. 2, 3, 4 und 
5 (Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen) werden wegen der örtlichen Lage und/oder ihres Flächenbedarfes sowie 
bezüglich genügender Flächenvorhaltung an anderer Stelle auf Grundlage von § 1 Abs. 6 Nr. 
1 BauNVO als nicht zulassungsfähige Nutzungen ausgeschlossen. 
  
Im Änderungsbereich wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,3 und die Geschoßflächenzahl 
(GFZ) mit 0,6 festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse (Z) wird mit II (2) als Höchstgrenze 
festgesetzt.  
 
Ansonsten gelten für diesen Änderungsbereich weiterhin die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 „Am Platz“. 
 
 
5.3 Gestalterische Festsetzungen 
 
Es gelten für diesen Änderungsbereich weiterhin die Gestaltungsvorschriften des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ in Altastenberg. 
 
 

6. Infrastruktur 
 
Der Änderungsbereich ist sowohl in verkehrlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung, Gas- und Stromversorgung und Abfallbeseitigung 
bereits ausreichend erschlossen. 
 
 

7. Nachrichtliche Übernahme und Hinweise 
 
7.1 Altlasten und Kampfmittel 
 
Altablagerungen und Altstandorte sind nicht bekannt. 
 
Sollten bei diesen oder anderen Flächen innerhalb des Plangebietes bei Tiefbauarbeiten 
Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamination festgestellt werden, so sind die 
Stadt Winterberg als örtliche Ordnungsbehörde (Tel. 02981/800-0, Fax: 02981/800-300) und 
die Untere Bodenschutzbehörde beim Hochsauerlandkreis (Tel. 0291/94-0) unverzüglich zu 
benachrichtigen. 
 
Kampfmittelfunde sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht bekannt. Sind jedoch bei 
der Durchführung des Bauvorhabens beim Erdbau außergewöhnliche Verfärbungen festzu-
stellen oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustel-
len und die Stadt Winterberg als örtliche Ordnungsbehörde (Tel. 02981/8000; Fax: 
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02981/800-300) und/oder die Bezirksregierung Arnsberg, Staatlicher Kampfmittelräumdienst 
(Tel. 02931/82-2144 oder 02331/69-270) zu verständigen. 
 
 
7.2 Denkmalschutz/Bodendenkmalpflege 
 
Im Änderungsplangebiet befinden sich keine Baudenkmale. Bodendenkmale sind nicht be-
kannt und auch nicht erkennbar. 

 
Bei der Bauausführung ist auf folgendes zu achten:  
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Winterberg als Untere 
Denkmalbehörde (Tel. 02981/800-0, Fax: 02981/800-300) und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzu-
zeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmal-
behörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 
 
 
7.3 Schutz des Mutterbodens 

 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen 
anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). 

 
 
7.4 Mögliche Vermeidungsmaßnahmen / Risikomanagement – Brutvögel 
 
Bei der Räumung der Fläche sind die gesetzlich vorgeschriebenen Fällzeiten für Gehölze 
(Oktober bis Februar) außerhalb der Brutzeiten einzuhalten (§ 39 BNatSchG). Somit kann 
sichergestellt werden, dass kein Tier getötet und keine Brut vernichtet bzw. aufgegeben wird. 
Die Baumaßnahmen sollten zeitlich direkt anschließend beginnen. Ist dies nicht der Fall und 
liegt eine Fläche zwischen Räumung und Baubeginn ein oder zwei Jahre brach, so müssen 
etwaige Bruten von evtl. bereits eingetroffenen planungsrelevanten Offenlandarten ggf. über 
eine Bauzeitenregelung geschont werden. Dies wäre im Einzelfall vorab zu prüfen. Bei Ein-
haltung der Vermeidungsmaßnahmen liegt kein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG 
vor. 
 
 
7.5 Tieffluggebiet 
 
Das Planungsgebiet liegt unterhalb eines militärischen Tagtieffluggebietes, in dem Tiefflug 
bis 75m über Grund durchgeführt wird. 
Bei einer Lage unterhalb des Tagtieffluggebietes wird ab Bauhöhen von 75 m über Grund 
eine Tageskennzeichnung nach den am 02.09.2004 vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen - in der Fassung vom 29.04.2007 - erforderlich. 
Des Weiteren verläuft über das Plangebiet in ca. 853 m Höhe über NN ein Abschnitt des 
militärischen Nachttiefflugsystems. Diese Höhe stellt eine absolute Bauhöhenbegrenzung 
dar. 
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Auf Grund dieser Lage des Plangebietes ist mit Lärm- und Abgas-Emissionen durch den 
militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Spätere Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr wer-
den wegen dieses frühzeitigen Hinweises nicht anerkannt. 
 
 
 

8. Belange von Natur und Landschaft / Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
8.1. Umweltbericht 
 
Da es sich bei der vorliegenden 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ um eine 
vereinfachte Änderung nach § 13 BauGB handelt, ist gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Art umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, abzusehen. § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 6. Änderung des Bebauungsplanes die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben, die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und dass keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele  
und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) bestehen. 
 
 
8.2. Eingriffe in Natur und Landschaft  
 
Gemäß § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist über den Belang von Natur-
schutz und Landschaftspflege bei der Aufstellung von Bauleitplänen nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches (BauGB) zu entscheiden. Nach § 1 a BauGB ist in der Bauleitplanung 
über Festsetzungen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zur ersatzweisen Kompensation 
von Beeinträchtigungen, die von den vom Bauleitplan ermöglichten Eingriffen in Natur und 
Landschaft ausgehen, abwägend zu entscheiden.  
 
Die Festsetzungen der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Am Platz“ ermöglichen die 
Inanspruchnahme von Flächen für eine Bebauung. Der hiermit verbundene, nicht vermeidba-
re Eingriff in Natur und Landschaft wird gesondert bilanziert (siehe Anlage).  Bei der Bilanzie-
rung wird zunächst davon ausgegangen, dass der vorhandene Bestand an Bäumen (4 
Stück) und einer Hecke zwischen den Parzellen 564 und 537 bei der Bebauung beseitigt 
werden muss. Hierfür ist eine Ersatzbepflanzung von 6 Bäumen (1 Baum/120 m² Grund-
stücksfläche) und einer Neuanpflanzung einer Hecke zwischen den Parzellen 537 und 261 
vorgesehen. Der überwiegende  Ausgleich wird somit innerhalb des Änderungsbereiches 
durch die Verpflichtung zur Neupflanzung von Laubbäumen und einer Hecke erreicht. Insge-
samt verbleibt ein Kompensationsbedarf von 220 Punkten. Dieser wird über das Ökokonto 
der Stadt Winterberg ausgeglichen und der Maßnahme WI.2.01.003 zugeordnet. Es handelt 
sich um Renaturierungsmaßnahmen am Gewässerlauf der Ruhr (siehe Anlage 2).  
 
 
8.3. Artenschutz 
 
Mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2007 wurden europäische Vorga-
ben zum Artenschutz aus der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in das deutsche Artenschutz-
recht übernommen. Gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 u. 6 und 45 Abs. 7 
BNatSchG sind nun die Artenschutzbelange auch im Rahmen der Bauleitplanung entspre-
chend den europäischen Bestimmungen zu prüfen. 
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Um diesem Erfordernis sach- und fachgerecht nachzukommen, wurde zum Planungs- res-
pektive Bauvorhaben (Errichtung eines Wohngebäudes) durch das BÜRO ÖKOLYSE, Dr. 
Wieland Vigano, Dömbergstraße 9, 58089 Hagen, im Oktober 2012 eine artenschutzrechtli-
che Betrachtung der Maßnahme und seiner potentiellen Auswirkungen vorgenommen. 
 
Zur Erstellung der Artenschutzbetrachtung wurden die vom Landesamt für Natur-, Umwelt- 
und Verbraucherschutz NRW aufgeführten planungsrelevanten Arten des Messtischblattes 
1:25.000 4816 Girkhausen mit der Beurteilung ihrer potentiellen Gefährdung durch das Pla-
nungs- respektive Bauvorhaben nach den im Baugebiet vorkommenden Lebensraumtypen 
aufgeführt und betrachtet. 
 
Folgendes wurde festgestellt: 
 
Lebensraumtypen im Plangebiet 
Das Plangebiet kann dem Lebensraumtyp Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen zugeord-
net werden. Dieser ist in Form einer Rasenfläche mit einem Baumbestand aus zwei Birken, 
einer Esche und einer Eberesche ausgebildet. Randlich wird das Grundstück auf zwei Seiten 
von einer ca. 1,50 m hohen Hecke, vornehmlich aus Haselsträuchern, begrenzt. 
 
Beurteilung der potentiellen Gefährdung der Planungsrelevanten Arten im Lebensraumtyp 
Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 
Da keine aktuellen Daten aus faunistischen Untersuchungen des Plangebietes vorhanden 
sind, kann hier attestiert werden, dass schon aufgrund der Kleinflächigkeit der in Anspruch 
zu nehmenden Biotopfläche des oben aufgeführten Lebensraumtyps keine erheblichen Stö-
rungen und Verluste von Lebensstätten der potentiell vorkommenden planungsrelevanten 
Arten zu erwarten sind. Zudem weist die vorhandene oben beschriebene Biotopstruktur kei-
ne Nistmöglichkeiten für z. B. Höhlenbrüter auf.  
 
Außerdem liegt die am 31.10.2012 aufgesuchte Planungsfläche innerhalb des bebauten Be-
reiches der Ortschaft Altastenberg und grenzt an die Ortsdurchfahrt „Renauweg“ an. Auf-
grund dessen liegt hier bereits ein eher störungsanfälliger Lebensraum vor, der durch die zu 
errichtenden Baulichkeiten nicht grundsätzlich verändert wird. Durch eine geeignete Bauaus-
führung des vorgesehenen Gebäudes sowie die zukünftige Gestaltung der Gartenfläche auf 
dem Baugrundstück, besteht die Möglichkeit, Nist-, Brut- und Schlafplätze für Vogelarten und 
Fledermäuse entstehen zu lassen.  
 
Zusammenfassend ist es somit im Rahmen der hier beabsichtigten Bauleitplanung aufgrund 
der beschriebenen Situation nicht notwendig, die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
projekt- und artspezifisch detaillierter zu beurteilen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 
vorzuschlagen (vgl. das Artenschutzprotokoll im Anhang). 
 
Das vollständige Gutachten ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
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9. Verfahrensstand 
 
- Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss gem. § 2 BauGB im Rat der Stadt Winterberg am 
  13.09.2012. 
    
- Entwurfsberatung und Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
  sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bau- und Planungsausschuss der Stadt Winter- 
  berg am 06.11.2012. 
 
- Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
  Belange gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB vom 20.11.2012 bis 20.12.2012 
 
- Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB am 31.01.2013 
 
- Inkrafttreten / Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 11.02.2013 
 
   
 
Winterberg-Siedlinghausen, Winterberg,  
im Februar 2013 im Februar 2013   
 
 
       
……………………………………… ………………………………………………… 
 Ing.-Büro Gerlach + Schmidt Der Bürgermeister 


